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156.  Bekanntmachung der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, 
Ernährung, Landwirtschaft, Klima- und Naturschutz am Montag, 
23.09.2019 um 17.00 Uhr 

 
 
Die nächste Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Ernährung, Landwirtschaft, Klima- und 
Naturschutz, 24. Sitzung in der XVI. Wahlperiode, findet am  
 

Montag, den 23.09.2019 um 17:00 Uhr 
 

im Kreishaus in Steinfurt - Kleiner Sitzungssaal - Raum C170 statt. 

Tagesordnung 

A. Öffentliche Sitzung 

 

 1. Feststellung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 
17.06.2019 

  
 2. Biodiversitätsstrategie Kreis Steinfurt 
  
 3. Beitritt zum Bündnis "Kommunen für biologische Vielfalt" 
  
 4. Aufforstungsinitiative 

- Antrag der FDP-Kreistagsgruppe vom 16.07.2019 
  
 5. Zuständigkeit bei Grunderwerb im Rahmen des Naturschutzes 

- Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 03.07.2017 
  
 6. Erträge aus Leistungen des Energieland2050 e. V. sollen der 

Klimaschutzarbeit des Vereins dienen 
- Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 03.06.2019 

  
 7. Photovoltaik auf Gebäuden der Kreisverwaltung 
  
 8. Informationen 
  
 8.1. Informationen zur Haushaltsentwicklung 
  
 8.2. Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie und 

Fließgewässerentwicklungsprogramm Kreis Steinfurt (FEP) 
  
 8.3. Tiertransporte ins Ausland 
  
 8.4. Evaluierung der Antibiotika-Datenbank 
  
 8.5. Ersatzgelder gemäß § 15 Bundesnaturschutzgesetz i. V. m. § 31 

Landesnaturschutzgesetz 
- Vorgesehene Verwendung der Ersatzgelder in den Jahren 2019/2020 
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 8.6. Aktuelles aus dem Amt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
  
 8.7. Klimaschutzbündnis - Weiteres Vorgehen 
  
 8.8. Gewinn des Wettbewerbs "Wasserstoff-Mobilität NRW" des NRW 

Wirtschaftsministeriums 
  
 8.9. Artenschutz an den Gebäuden der Kreisverwaltung 
  
 9. Anfragen 
  
 9.1. Kohärenzausgleich im Teutoburger Wald 

- Anfrage der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 03.09.2019 
  
 9.2. Bewertung Relevanz für den Klimaschutz bei Beschlussvorlagen - Wie stellt 

die Verwaltung ein transparentes und effektives Verfahren sicher? 
- Anfrage der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 10.09.2019 

  

B. Nichtöffentliche Sitzung 

 

 10. Feststellung der Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil der Sitzung 
vom 17.06.2019 

  
 11. Auftragsvergabe; 

Erstellung eines Feinkonzeptes "Wasserstoffmobilität" 
  
 12. Informationen 
  
 13. Anfragen 
  
 
 
Steinfurt, 13.09.2019     Kreis Steinfurt 
        Der Landrat 
 
        Kreis Steinfurt 33/2019/156 
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157.  Bekanntmachung der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 
Dienstag, 24.09.2019 um 17.00 Uhr 

 
 
Die 22. Sitzung des Jugendhilfeausschusses in der XVI. Wahlperiode, findet statt am 
 

Dienstag, den 24.09.2019 um 17:00 Uhr 
 
im Kreishaus in Steinfurt - Kleiner Sitzungssaal - Raum C170. 
 

Tagesordnung: 

A. Öffentliche Sitzung 

 1. Feststellung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 
16.05.2019 

  
 2. Informationen 
  
 2.1. Kostenkontrolle 31.08.2019 
  
 2.2. Aktueller Sachstand zur KiBiz-Reform 
  
 2.3. Inklusion in der Kindertagespflege (mündlicher Bericht) 
  
 2.4. Appell Jugendhilfe für alle: Einladung zur Mitzeichnung 
  
 3. Satzung für das Jugendamt des Kreises Steinfurt 
  
 4. Vergabe der Trägerschaft einer Kindertageseinrichtung in Nordwalde 
  
 5. Vergabe der Trägerschaft einer Kindertageseinrichtung in Wettringen 
  
 6. Vertrag "Führung von Vereinsvormundschaften" 
  
 7. Projekt § 16h SGB II und § 13 SGB VIII im Kreis Steinfurt 
  
 8. Weiterentwicklung von Unterstützungsangeboten für FASD-Betroffene 
  
 9. Investitionskostenzuschüsse für Jugendbildungsstätten - Aufbereitung der 

Trinkwasseranlage der CAJ-Werkstatt in Saerbeck 
  
 10. Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe -  "Verein für Evangelische 

Jugendpflege e. V.", Nordwalde 
  
 11. Verschiedenes 
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B. Nichtöffentliche Sitzung 
 

 12. Personalentscheidung - Leitung des Jugendamtes 
Vorlage: B 188/2019 

  
 
Steinfurt, 13.09.2019     Kreis Steinfurt 
        Der Landrat 
        Kreis Steinfurt 33/2019/157 
 
 
 
 
 
 

158.  Vollzug des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) - Feststellung der UVP-Pflicht -; 
Öffentliche Bekanntgabe gem. § 5 Abs. 2 Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 24.02.2010 i. V. m. 
dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Lande 
Nordrhein-Westfalen (UVPG NRW) vom 29.04.1992 - jeweils in der 
zurzeit gültigen Fassung - des Ergebnisses der Vorprüfung des 
Einzelfalls nach § 7 Abs. 1 UVPG, § 1 Abs. 1 UVPG NRW 

 
Der Antragsteller Stadt Horstmar hat die Erteilung einer Plangenehmigung zum Ausbau 
eines Gewässers nach § 68 Absatz 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) für die Schaffung 
von Rückhaltevolumen im Gewässer 1430 des UVB Steinfurter Aa auf dem 
Grundstück Gemarkung Horstmar, Flur 7, Flurstück 465, beantragt. 
 
Dieses Vorhaben fällt in den Anwendungsbereich des UVPG i. V. m. dem UVPG NRW, so 
dass ein Vorprüfungsverfahren zur Feststellung des Erfordernisses einer 
Umweltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 7 - 13 UVPG durchgeführt wurde. 
 
Nach Auswertung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und Prüfung der 
vorgelegten Daten und Antragsunterlagen wurde im Rahmen der Vorprüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien festgestellt, dass für dieses 
Vorhaben die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist.  
 
Nach § 5 Abs. 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar. 
 
 
Steinfurt, 11.09.2019 Kreis Steinfurt  
 Der Landrat 
  - Umwelt- und Planungsamt - 
 Im Auftrag 
 gez. Bücker 
 Amtsleiter 
 
 Kreis Steinfurt 33/2019/158 
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159.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides 
 
Gegen Herrn Vaidas Januskaitis, zuletzt wohnhaft in 38836 Dardesheim, Marktplatz 298, 
ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 25.07.2019 (Az.: 124609526) 
ergangen. 
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3008, während der allgemeinen Dienststunden 
eingesehen bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen 
vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 12.09.2019      KREIS STEINFURT 
         Der Landrat 
 
         Kreis Steinfurt 33/2019/159 
 
 
 


